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 8. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Georgien“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung 
aufzunehmen. 
 
 

RESOLUTION 65/300 

Verabschiedet auf der 106. Plenarsitzung am 30. Juni 2011, ohne Abstimmung, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/65/884, Ziff. 6). 

65/300. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im 
Kosovo 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Über-
gangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo91 und des entsprechenden 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen92, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 
über die Einrichtung der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Koso-
vo, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom 28. Juli 1999 über die Finanzie-
rung der Mission und auf ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
64/279 vom 24. Juni 2010, 

 sich des komplexen Charakters der Mission bewusst, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Fi-
nanzmitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach der entsprechenden Resolution 
des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

 sowie eingedenk der Notwendigkeit, die Abstimmung und Zusammenarbeit mit der 
Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union im Kosovo zu gewährleisten, 

 1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 
29. Juni 2007, 64/269 vom 24. Juni 2010 und 65/289 vom 30. Juni 2011 sowie anderer 
einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten; 

 2. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Übergangsverwaltungsmission 
der Vereinten Nationen im Kosovo per 30. April 2011, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 38,2 Millionen US-Dollar, was etwa 1 Prozent der gesam-
ten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur hundertein Mitglied-
staaten ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und fordert alle anderen 
Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die 
Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

_______________ 
91 A/65/621 und A/65/711. 
92 A/65/743/Add.4. 



III.  Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses 

190 
 

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden; 

 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, 
denen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen 
erwachsen; 

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, 
insbesondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war; 

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind; 

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen; 

 9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen92 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen; 

 10. nimmt Kenntnis von Ziffer 29 des Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen, beschließt, die beiden im Verbindungsbüro für Rechts-
staatlichkeit angesiedelten Stellen des Referenten für forensische Anthropologie und des 
Rechtsreferenten nicht in Stellen für nationale Bedienstete umzuwandeln, und beschließt 
außerdem, die Stelle des Referenten für Berichtswesen im Büro für die Unterstützung der 
Bevölkerungsgruppen und Förderung der Beziehungen als eine P-2-Stelle für internationa-
le Bedienstete zu schaffen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägi-
gen Bestimmungen der Resolutionen 59/296, 60/266, 61/276, 64/269 und 65/289 zu sor-
gen; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um 
sicherzustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 

 13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 201093; 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 

 14. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Übergangsverwaltungsmission der Ver-
einten Nationen im Kosovo für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 den Be-
trag von 47.802.200 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag 
von 44.914.800 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag von 

_______________ 
93 A/65/621. 
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2.446.700 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 
440.700 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien); 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 15. beschließt außerdem, den Betrag von 47.802.200 Dollar entsprechend den in 
Resolution 64/249 der Generalversammlung vom 24. Dezember 2009 aktualisierten Kate-
gorien und unter Berücksichtigung des in Versammlungsresolution 64/248 vom 24. De-
zember 2009 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2011 und 2012 unter den Mit-
gliedstaaten zu veranlagen; 

 16. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. De-
zember 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 4.634.800 Dollar 
im Steuerausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 4.381.300 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem 
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
207.200 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie 
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
46.300 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist; 

 17. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 8.297.100 Dollar für die am 
30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 64/249 der Gene-
ralversammlung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Versamm-
lungsresolution 64/248 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2010 auf ihre Veranla-
gung nach Ziffer 15 anzurechnen ist; 

 18. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflich-
tungen gegenüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 
8.297.100 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Zif-
fer 17 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 19. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 1.054.300 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode den 
Guthaben aus dem in den Ziffern 17 und 18 genannten Betrag von 8.297.100 Dollar hinzu-
zurechnen sind; 

 20. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht durch Anleihen bei anderen 
aktiven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden dürfen; 

 21. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

 22. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind; 

 23. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Ver-
einten Nationen im Kosovo“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten 
Tagung aufzunehmen. 
 
 




